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Sicherung des FFH-Gebietes 

„Ilmenau mit Nebenbächen“ 

Ausweisung des 

Teilgebiets 

„Obere Gerdau mit 

Ellerndorfer Moor“ 

als Naturschutz-

gebiet 
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Bisherige Arbeitsschritte 

Februar ‘14   

März ’14 - Mai ’15  

Unterbrechung (Wald-Erlass, Mitarbeiterwechsel)  

Ende 2016 bis April 2017 

 

 

 

 

 

 

Anfang 2017 

Mai 2017 

 

 

Auftakt- Informationstermin 

Bildung eines Arbeitskreises,  

zwei AK-Sitzungen 

 

Wiederaufnahme des „Vor-Verfahrens“  

Gespräche mit einzelnen Interessengruppen 
- Gemeinden 

- Naturschutzverbände 

- Kreisnaturschutzbeauftragter 

- Landwirtschaft (BVNON, LWK) 

- Forstwirtschaft (LWK) 

- Angelfischerei   

- Gewässer-Unterhaltungsverband  

- Eigentümer/Bewirtschafter 

- Rücksprache und Beratung durch NLWKN, MU 

 15 Termine insgesamt (!) 

2 Infoveranstaltungen für Eigentümer und 

Waldbesitzer 

Nachkartierung kritischer Flächen 
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Bisherige Arbeitsschritte 

Änderungen / Ergänzungen von ca. 30 Formulierungen und in 

der Kartenabgrenzung vom 1. Entwurf (9.11.16) zum 

vorliegenden Entwurf (3.5.2017) 
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Ergebnisse des Arbeitskreises 

• Soweit Ermessensspielräume gegeben waren, wurden 

diese sehr weitgehend genutzt und die Belange der 

Teilnehmer berücksichtigt. 

• Bei den verbleibenden strittigen Punkten ist für die 

Beteiligten im Wesentlichen ersichtlich, warum die 

Verwaltung den Anliegen nicht nachkommen konnte, u.a. 

– Bewirtschaftungseinschränkungen im Wald (Erlass) 

– grundsätzliche Ablehnung NSG-Ausweisung im 

südlichen Bereich durch die Gemeinde Eimke. 
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Weiteres Vorgehen 

Anfang Juni  abschließende Einarbeitung der  

   Ergebnisse der Kartierung  

2. Juniwoche  Infotermin für die Öffentlichkeit 

Mitte Juni bis Ende Juli öffentliche Auslegung / TöB-Beteiligung  

August bis September Abwägung der eingegangenen  

   Stellungnahmen 

November  Beratung des abgewogenen Entwurfs in 

   den Kreistagsgremien 
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ÜBERSICHTSKARTE 
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Linden 

Eimke 

Ellerndorf 
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Eindrücke aus dem Gebiet 
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Aktuelle Gefährdungen  

(März 2017) 
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Aktuelle Gefährdungen  

(März 2017) 
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Aufbau der Verordnung 

Aufbau der Verordnung 

 

§ 1     Naturschutzgebiet 

§ 2     Schutzgegenstand und Schutzzweck 

§ 3      Verbote 

§ 4      Freistellungen 

§ 5      Befreiungen 

§ 6      Anordnungsbefugnis 

§ 7     Pflege-, Entwicklungs- und 

 Wiederherstellungsmaßnahmen 

§ 8      Ordnungswidrigkeiten 

§ 9      Inkrafttreten 
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Maßgebliche Karte (§1) 
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© DGK 5 1999 
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Maßgebliche Karte (§1) 

BEISPIEL DETAILKARTE 2 (Norden/Mitte) 
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Erhaltungsziele (§ 2) 

Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie 

• 3260  Fließgewässer mit flutender Wasservegetation 

• 5130  Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden 

• 6430  Feuchte Hochstaudenfluren 

• 6510  Magere Flachland-Mähwiesen 

• 7140  Übergangs- und Schwingrasenmoore 

• 91E0* Auenwälder mit Erle, Esche, Weide 

• 91D0* Moorwälder 

• 9160  Feuchte Eichen- und Hainbuchen-Mischwälder 

• 9190  Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit  

          Stieleiche 

 

Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie: 

  Flussperlmuschel, Bachneunauge, Fischotter 
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~80 ha 

~ 4 ha 

~ 2 ha 

~ 1 ha 

~ 4 ha 

~ 0,5 ha 
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Linden 
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Ellerndorf 
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Verbote und Freistellungen (§ 3 und § 4) 

Allgemeines / Freizeitnutzung 

Verbote (Auszug) 

• Veränderung des Boden-/Landschaftsrelief  

• Veränderung des Grund-/Oberflächenwasserspiegel 

• Beseitigung oder Beeinträchtigung von Gehölzen 

• Betreten des Gebietes außerhalb von Wegen (Freistellung ortsnah 

Eimke), Sperrung eines Waldweges 

• freies Laufen lassen von Hunden (Freistellung ortsnah Eimke) 

• Organisierte Veranstaltungen (Freist. ortsnah Eimke, Anzeige) 

• Befahren der Gerdau mit Wasserfahrzeugen  

• Naturnahe ungenutzte Uferbereiche beeinträchtigen 

• Erstaufforstungen und Sonderkulturen 
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Verbote und Freistellungen (§ 3 und § 4) 

Allgemeines / Freizeitnutzung 

Freistellungen (Auszug), jeweils mit Auflagen 

• Betretungsrechte für  

– Eigentümer, Nutzungsberechtigte, Behördenbedienstete und 

deren Beauftragte 

– die jährliche Grenzbegehung 

– innerhalb Freistellungsbereich 

• Verkehrssicherung mit Anzeige 

• Wegeunterhaltung in bisheriger Breite 

• Pflegeschnitt an Gehölzen 

• Nutzung und Unterhaltung bestehender Anlagen, Instandsetzung 

mit Zustimmung 

• Nutzung und Unterhaltung bestehender 

Entwässerungseinrichtungen, Instandsetzung mit Anzeige 
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Freistellungen (§ 4) 

Gewässerunterhaltung/Fischerei/Jagd/Imkerei 

Ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung 

• Mahd der Sohle und Ufer einseitig oder abschnittsweise 

• Räumung der Sohle nur mit Zustimmung 

Ordnungsgemäße fischereiliche Nutzung 

• Fischbesatz nur mit heimischen Arten 

• Ohne Betreten einer 400 m langen Strecke unterhalb der B 71 

• Entleerung von Teichen mit Anzeige 

Ordnungsgemäße Ausübung der Jagd 

• Neuanlage von Wildäckern und Hegebüschen sowie mit dem 

Boden verbundene Hochsitze mit Zustimmung 

• Keine Totschlagfallen 

Ordnungsmäßige Ausübung der Imkerei 
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Freistellungen (§ 4) 

Landwirtschaft 

Ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bodennutzung des 

Dauergrünlandes  

• Einsatz von Pflanzenschutzmitteln einzelpflanzenweise, flächiger 

Einsatz nur mit Anzeige 

• Ohne Düngung nach dem 15. Oktober 

• Ohne Ausbringung von Kot aus Geflügelhaltung/Klärschlamm 

• Ohne Grünlandumwandlung 

• Ohne Neueinsaaten, aber mit Nachsaaten 

• Ohne erhebliche Schädigung der Grasnarbe durch Beweidung 

• Beseitigung von Wildschweinschäden mit nachträglicher Mitteilung 

• Einrichtung von Viehtränken, Einfriedungen zulässig 

• Neueinrichtung von Weideunterständen mit Zustimmung 

• Ohne Anlage von Mieten 
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Freistellungen (§ 4) 

Landwirtschaft 

Ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bodennutzung der Mageren 

Flachland-Mähwiesen (gesamt ca. 2 ha, die nicht in intensiver 

Nutzung sind) 

• Auflagen des Dauergrünlandes mit zusätzlichen Beschränkungen 

– Ohne Nachsaaten 

– Beseitigung von Wildschweinschäden mit abgestimmter Saat 

– Max. 2-malige Mahd mit Abtransport des Mähguts 

– Erste Mahd ab 1. Juni 

– Düngung mit max. 60 kg Stickstoff je Hektar 

– Nur Festmist als organischer Dünger 

– Nachbeweidung mit 2 GV/ha ohne Zufütterung 

– Ohne flächigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
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Freistellungen (§ 4) 

Forstwirtschaft 

Auf allen Waldflächen 

• Keine Veränderung des Wasserhaushalts 

• Mind. 1 Stück starkes Totholz/ha 

• Erhalt von Habitatbäumen 

• Kahlschlag standortheimischer Bestände > 0,5 ha mit Anzeige 

• Kahlschlag > 1 ha mit Zustimmung 

• Kein Umbau standortheimischer in standortfremder Bestände 

• Kein aktives Einbringen invasiver Baumarten 

• Flächiger Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nur mit Anzeige 

Auf Lebensraumtypflächen 

• Nur Femel- oder Lochhieb 

• Gassenabstand von 40 m auf befahrensempfindlichen Standorten 

und in Altholzbeständen, kein Befahren außerhalb der Gassen 
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Freistellungen (§ 4) 

Forstwirtschaft 

• Holzentnahme in Altholzbeständen in der Zeit vom 1. März bis 

31.8. nur mit Zustimmung 

• Keine Düngung 

• Bodenbearbeitung nur plätzeweise zur Verjüngung, sonst mit 

Anzeige 

• Kalkung nur mit Anzeige 

• Wegeunterhaltung mit 100kg/m² Material, Instandsetzung von 

Wegen mit Anzeige 

 

Zusätzliche Auflagen auf Lebensraumtypflächen je nach  

Erhaltungszustand (B&C / A) 

• 20/35 % Altholzanteil je Eigentümer 

• 3/6 lebende Altholzbäume/ha bzw. 5 %  der Fläche 

• 2/3 Stück starkes Totholz/ha 

• 80/90% lebensraumtypische Baumarten 
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Erschwernisausgleich  im NSG 

Gesamtanspruch Wald ca.:                    13.000 € / a  

mit Bagatellschwelle (Einzelanträge):      11.000 € / a 

  durchschnittlich 750 € je Eigentümer und Jahr  

 14 Eigentümer wären mit > 200 € berechtigt 

 vier Eigentümer erhielten jeweils > 1000 € im Jahr 

Gesamtanspruch Grünland ca.:         7.000 € / a  

(Pachtverhältnisse nicht genau bekannt, daher  

kann Bagatellschwelle nicht berechnet werden)  

 

Insgesamt ca.                      18.000 € / a  

 

Die Auflagen sind unabhängig von der Schutzkategorie, der 

Erschwernisausgleich wird nur in NSG gewährt.   
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Presseberichte 
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Presseberichte 

Pressebericht    Entgegnung Verwaltung 

Die Badestellen dürfen nicht  Bereits der erste Entwurf enthielt 

mehr genutzt werden.  eine Freistellung der Badestellen. 

Die Stelle auf dem Foto darf nicht  Gerade der auf dem Foto darge- 

mehr betreten werden.  stellte Bereich ist freigestellt. 

Das Gebiet nahe Eimke darf In einigen Bereichen zutreffend.  

außerhalb der Wege nicht mehr  Bereits im Entwurf von Mitte April 

betreten werden.    sind jedoch weitreichende  

    Freistellungen vorgesehen. 

Die Entwicklungsmöglichkeiten Die Meldung des FFH-Gebiets 

der Gemeinde Eimke werden 2004 führt zu (potenziellen) 

eingeschränkt.   Einschränkungen.  

    Es ist unklar, welche zusätzlichen 

    Einschränkungen die Gemeinde 

    Eimke durch eine NSG- 

    Ausweisung hier sieht.  
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Presseberichte 

Pressebericht    Entgegnung Verwaltung 

Der beauftragte Rechtsanwalt LSG von 1975 deckt nur Teile 

sagt, das bestehende LSG  des geplanten NSG ab. 

biete einen ausreichenden  Dieses dient nicht der Sicherung 

Schutz.    des FFH-Gebiets und ist daher  

    ungeeignet. 

    Das vorliegende Schreiben 

    bezieht sich auf die allgemeine 

    Eignung  der Schutzkategorie 

    LSG zur Sicherung von Natura 

    2000-Gebieten. Es bezieht sich 

    nicht auf das konkrete Gebiet. 

    Die zitierten Urteile beziehen sich 

    fast ausschließlich auf Vogel-

    schutzgebiete.   
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Presseberichte 

Pressebericht    Entgegnung Verwaltung 

Mit dem Status als Landschafts- Die konkreten Auflagen richten  

schutzgebiet wären wesentlich sich nach dem Schutzzweck 

weniger Auflagen verbunden. und nicht nach der Schutz- 

    kategorie. Die Auflagen würden 

    sich im LSG nur unwesentlich 

    unterscheiden. 

Die Flussperlmuschel wurde Letzte Exemplare der Art kamen 

in der Gerdau noch nie  bis in die 1990er Jahre bei 

gesehen.   Bohlsen und Hansen vor. Seit 

    2009 wird ein Wiederansied-

    lungsversuch unterhalb Eimke 

    vorgenommen. Die Art entwickelt 

    sich sehr langsam. Ein intaktes 

    Tieflandvorkommen gibt es nur 

    im Lutter-Lachte-System. 
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	Anlage  1 Anlage 1 - Praesenation "Obere Gerdau mit Ellerndorfer Moor"

